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II. Nachrichten.
î.) Das Wesentlichste aus den Instruktionen

für die Pfarrer und Schul-Jnspektoren der
reformirten Landbezirke des Kantons Basel.

(Erster Artikel.)

Man hat schon in frühern Zeiten im Kanton Basel/
besonders seit dem Jahr 1798/ auf verschiedene Weise

für die Hebung des Landschulwesens gesorgt durch
Verbesserung der Landschul-Ordnung, der Lehrmittel/
durch Beiträge zu neuen Schulhäuscrn/ durch
Vermehrung des Einkommens der Schullehrer von Seite
des Staates/ durch Prämien für die verdientesten aus

denselben von Seite der gemeinnützigen Gesellschaft/
durch Lehrerkonferenzen/ von Landgeistlichen/ wie

z. B. von dem seligen Pfarrer Spörlin geleitet. —

Seit 1825 stnd aber noch bedeutendere Schritte dafür
gethan worden/ vorzüglich in den reformirten
Landbezirken. Man hat die geringste Schullehrer-Besoldung

auf 300 Schweizerfranken gesetzt/ dem Lehrer

freie Wohnung und hinreichende Feuerung und 2 Ju-
chart Pflanzland angewiesen. Dadurch ermuthigt hat
sich dann eine ziemliche Anzahl junger Kantonsbürgcr
für die Aufnahme in das Landschullchrer - Institut
gemeldet/ in welchem die bei der Vorprüfung als die

fähigsten erfundenen Aspiranten von dem würdigen

Herrn Pfarrer Bischof in Muttenz zwei Jahre
hindurch theoretisch und praktisch vorgebildet wurden.

Aus diesen Zöglingen des Seminars wurden hernach

diejenigen Schulstellcn besetzt/ deren alte Lehrer ihre

Entlassung mit Pension verlangten oder erhielten/
und für sehr zahlreiche Schnlcn sollen Gehülfen
angestellt werden.



Die neue Landschul-Ordnung ist hinlänglich
ihrem wesentlichen Inhalte nach durch die öffentlichen

Blätter bekannt; aber weniger bekannt sind die im
Jahr 1826 gedruckten Instruktionen für die Pfarrer
und Schul-Inspektoren/ und für die Landschullehrer

der rcformirtcn Landbczirke. Die erstere besagt l. §. 3. :

wenn unter den fähigern Schüler solche seien/ die Lust

und Geschick zum Schullchrerstande zeigen/ so mögen

die Herren Pfarrer dieselben dem Dcputatcnamte
empfehlen/ damit ihnen die nöthigen Lehrmittel zu ihrer
Weiterbeförderung angeschafft werden. Solcher belieben

sie sich dann vorzüglich anzunehmen. In §. 16.

heißt es vom Pensum mit Recht: 7, je einfacher die

Grundsähe des Pensums sind/ um so leicht behaltli-
cher ist es für die Kinder. Der §. 2t, empfiehlt den

gegenseitigen Unterricht." s. 22. erklärt sich

jedoch gegen die etwa dabei Statt findende mechanische

Abrichtung/ und §. 23. gibt dem Wiederholung s-

Unterrichte nach Stufen den Vorzug/ welcher die

Vortheile des gleichzeitigen mit denen des

wechselseitigen Unterrichts vereinigt/ und §. 27. zeigt/
welche gute Dienste diese Lchrform leiste beim
Schönschreiben/ beim Lesen (wo es jedoch guter Monitors
und strenger Aufsicht auf diese bedarf)/ bei den Rech-
nungstabellen/ bei Anwendung der Regeln des Ziffer-
rcchncns/ bei der Geographie »./ kurz/ wo cS der
Wiederholung vorzüglich bedarf. Zwei Pensen-Tafeln
sind beigcdruckt/ nicht als unabänderliche Form/
sondern als Beispiele; das erstere nimmt Rücksicht auf
die ungleichseitige Unterrichtsart/ das andere auf den

Wiederholungs-Unterricht nach Stufen. Als ein
besonderes Bedürfniß wird in ß. 36. einer Arbeitsschule
für Töchter erwähnt/ fauch für Knaben wäre eine
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solch«: erwünscht/ und wird in Deutschland in einigen
Landschaften schon gesetzlich eingerichtet). Wenn es die

Geistlichen dahin bringen können/ daß Strick- Näh-
und Flickschulen entstehen/ so wird es das Deputaten-
Amt (die oberste Landschul - Behörde) gern sehen.

Sämtliche Inspektoren werden im Z. 37. aufgefordert/

ihre Erfahrungen und Bemerkungen über die

Schulordnung und die beigefügten Instruktionen zu
sammeln/ um sie nach 6 Iahren dem Deputatcn-Amte
einzusenden.

Die Instruktionen für die Landschullehrer
(76 S.) erläutern die Schulordnung. Sie

beginnen mit würdevoller Hinwcisung auf des Lehrers
Amtspflichten. Nach §. S. wird dem Schullehrcr zur
Pflicht gemacht/ den Konferenzen/ die sechsmal des

Jahres in jedem der 3 Schulinspektorate zur Fortbildung

der Lehrer gehalten werden/ regelmäßig
beizuwohnen/ und den Privatunterricht ihrer Ortspfarrer
dankbar zu benutzen. Nach Z. 19. wird sehr
zweckmäßig der Schule die biblische Erzählung und dem

Prediger der systematische Religions-Unterricht
zugetheilt/ und der Schullehrer darauf beschränkt/ den

Katechismus dem Wortver stände nach kurz zu
erklären. Grammatik soll so weit getrieben werde«/
daß die Kinder nebst dem etymologischen Theile die

gemeinsten Aufgaben der Syntax ausführen können/ die

Formen- und Grvßenlehre aber als Vorübung
zum Schreiben und Zeichnen und zur Uebung des

Augenmaßes. Die Gesanglehre soll Choräle
zweistimmig aufführen/ und Volkslieder mit leichten

Figuralmelodieen einüben. In der Geographie
werden nur die allgemeinsten/ mathematischen und
physischen Sätze beigebracht. Die politische wird nur
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nach Generalkarten gelehrt; hingegen spezieller die

schweizerische/ mit der Geschichte der Schweiz verbunden.

Andere gemeinnützige Kenntnisse sollen gelegentlich

bei Lese - und Verstandes-Uebungen auf Vorlcgc-
blättcrn und beim Diktiren vorkommen. Man steht

hieraus/ daß die Aufgabe des baslerischen Landschullehrers

keine geringe ist/ und daß er seine Thätigkeit
auf viele Punkte richten muß. Wem viel gegeben wird/
von dem darf auch vieles gefordert werden.

2.) Die Elementar- und Fortbildungsschule
des weiblichen Lehrinstituts Zoffin-

gen in Konstanz/ dargestellt von Herrn Dompfarrer

und Stadtschul-Dckan Straßer. Konstanz 1827,
enthält viele für den Volksschullehrer wichtige
Bemerkungen und Nachrichten. Der ehrwürdige
Verfasser sucht die Schule mit der häuslichen Erziehung

in Verbindung zu bringen. Derselbe verlangt
einen erziehenden Unterricht/ der die Sclbstthä-
tigkcit des Lehrlings zu eigener Selbstbildung
anrege und fördere/ weil nur bei dem Bewußtsein der

Selbstthätigkeit des Kindes Frohstnn gedeiht/ und nur
dann der Unterricht für das ganze Leben reichlich
gesegnet ist. Ein solcher ist naturgemäß/ indem er
allmählig und stufenweise vom Einfachen zum
Zusammengesetzten vorwärts schreitet. Er behandelt jeden
Lehrgegenstand als einen Stoff/ an dem stch die
geistigen Anlagen des Kindes entwickeln/ zur Kraft
erheben/ und das Kind für sein künftiges Berufsleben
tüchtig machen. Endlich muß die Entwicklung
allseitig sein/ die Verstandes- Gefühls- und Willenskraft/

also den ganzen Menschen erfassen. Demnach
ist Kenntniß des Menschen nach seinen sinnlichen
und geistigen Anlagen unerläßlich für Lehrer und
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